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Feststellung des Jahresabschlusses 2015 sowie Erteilung der Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2015 gemäß § 114 Gemeindeordnung 
 

Sachverhalt: 
 
Nach § 114 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) beschließt der Rat über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses und entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die 
Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister 
vertreten haben, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, der Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde, soweit diese die Bürgermeisterin vertreten haben. 
 
Der Jahresabschluss ist vorab gemäß § 110 Absatz 2 Satz 2 durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. 
 
Diese Prüfung ist am 13.11.2018 erfolgt. Der Prüfbericht ist beigefügt. Die Prüfung hat zu keinen 
Einwendungen geführt, die im Prüfbericht dargelegt sind. 
 
Gleichfalls ist der Jahresabschluss 2015 der Ratsvorlage beigefügt. 
 
Beschluss: 
 
Der Rat stellt den Jahresabschluss 2015 in der vorgelegten Fassung fest. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
13  Ja-Stimmen 
 
 
Der Rat erteilt dem Ortsbürgermeister, dem I. Beigeordneten sowie der Bürgermeisterin der 
Verbandsgemeinde a.D.  und der I. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2015. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 

Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der 
Verwaltung liegen bei folgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 
 
OB Schun, RM Berthold Crump 
 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre 
eigene Prüfung vornehmen sollten. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 12  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Datum: 16.11.2018 

Behandlung: Entscheidung Aktenzeichen: 1/901-19-09 

Öffentlichkeitsstatus nicht öffentlich Vorlage Nr. 1-1963/18/09-153 

Sitzungsdatum: 13.11.2018 Niederschrift: 09/RPA/006 

 

Prüfung Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Ortsgemeinde Lissendorf 
gemäß §§ 112, 113 GemO - Beratung und Beschlussfassung 
 

Sachverhalt: 
Die Verwaltung hat den Jahresabschluss 2015 erstellt und im Entwurf an den 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weiter geleitet.  
 
Gemäß den §§ 112 u. 113 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Rechnungsprüfungsausschuss 
die Aufgabe, den Jahresabschluss zu prüfen. 
Insbesondere ist der Jahresabschluss dahin gehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden vermittelt. Die 
Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 
 
Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie 
über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner 
Prüfung jeweils zum Ende seines Berichtes zusammenzufassen. 
Der Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen, § 113 Abs. 5 GemO. 
 
Vor Abgabe des Prüfungsberichtes an den Ortsgemeinderat ist dem Ortsbürgermeister 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung zu geben, § 113 Abs. 4 GemO. 
 
Anschließend ist der Jahresabschluss zur Entscheidung über dessen Feststellung sowie zur 
Entscheidung über die Entlastung des Ortsbürgermeisters sowie der Beigeordneten, soweit sie 
den Ortsbürgermeister vertreten haben, dem Ortsgemeinderat vorzulegen. 
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 nach den 
§§ 112, 113 GemO geprüft.  
 
Ein entsprechender Prüfungsbericht wurde erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Danach hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Der Prüfungsbericht wird dem Ortsbürgermeister zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung 
durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zugeleitet. 
 
Anschließend erfolgt die Vorlage an den Ortsgemeinderat zur Entscheidung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und zur Entscheidung über die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der 
Beigeordneten, soweit sie den Ortsbürgermeister vertreten haben.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses 2015 vor.  
Ebenso schlägt der Rechnungsprüfungsausschuss dem Ortsgemeinderat die Entlastung des 
Ortsbürgermeisters, dem I. Beigeordneten und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde  a. D. 
vor.  
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Ortsgemeinde Lissendorf 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 3  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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